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BEKANNTMACHUNGEN DES BÜRGERMEISTERS

Bekanntmachung der Gemeinde Niedergörsdorf
über die Öffentliche Auslegung des Entwurfes des 

Bebauungsplans
„Solarpark Niedergörsdorf“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird der Entwurf  des Bebauungsplans 
„Solarpark Niedergörsdorf“ Stand 28.02.2012 nebst Begründungstext 
und Umweltbericht sowie Eingriffs- und Ausgleichsplan öffentlich 
ausgelegt.

Das Plangebiet befi ndet sich nördlich der Ortslage Niedergörsdorf 
und südlich der Ortslage Altes Lager (Anlage1).

Dazu werden zeitlich parallel die Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
beteiligt.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs Stand 28.02.2012 des Be-
bauungsplan „Solarpark Niedergörsdorf“  erfolgt in der Zeit vom 
09.07.2012 bis 16.08.2012 durch Auslegung der Planzeichnung, des 
Begründungstextes mit Umweltberichts und der Eingriffs- und 
Ausgleichsplanung sowie den vorliegenden Untersuchungen zu den 
Schutzgütern Menschen, Pfl anzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima, 
Luft, Landschaftsbild, Kultur und sonstige Sachgüter, wie

- Tierökologisches Gutachten 
- Bestandsaufnahme zu den Brutvögel, Reptilien, Fledermausquar-

tieren, Tag- und Nachtfaltern (2007 und 2011)
- Stellungnahme zum Solarpark Niedergörsdorf
- Auswirkungen des Solarparks auf die Thermik und die möglichen 

Blendwirkungen (4. Dezember 2006)
- Gutachten zur Barrierefreiheit im Rahmen des Bebauungsplans 

„Solarpark Niedergörsdorf“ (November 2006)

und den wesentlich, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen 

im Bauamt (Zimmer 18) der Gemeinde Niedergörsdorf, Dorfstraße 
14 f, 14913 Niedergörsdorf zu folgenden Bürozeiten

Montag/Dienstag/Mittwoch 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  
    13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  
    13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag    08.30 Uhr bis 12.00 Uhr.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann die Planun-
terlagen eingesehen und Stellungnahmen zu dem Entwurf des Be-
bauungsplans „Solarpark Niedergörsdorf“ schriftlich oder während 
der Dienststunden zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung 
Niedergörsdorf vorgebracht werden. 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nicht fristgemäß abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan „Solarpark Niedergörsdorf“ unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Gemeinde Niedergörsdorf deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. Ein Antrag nach § 47 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Die Gemeinde prüft die fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen 

und teilt das Ergebnis mit.

Niedergörsdorf, 29.06.2012

Rauhut
Bürgermeister

Anlage 1 Plangebiet

AMTLICHE INFORMATIONEN DES BÜRGERMEISTERS

Hinweise zur Einhaltung der Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung  

Auf Grund immer wieder eingehender Beschwerden im Ord-
nungsamt der Gemeinde Niedergörsdorf möchten wir auf die 
Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – 
32. BimSchV) hinweisen.
Diese Verordnung regelt u.a., dass Gartengeräte sowie Geräte und 
Maschinen, die insbesondere im häuslichen Bereich verwendet 
werden, generell an Sonn- und Feiertagen sowie werktags nicht 
in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr betrieben werden 
dürfen.
Zu den Geräten zählen:

- Rasenmäher,
- Heckenscheren,
- tragbare Motorkettensägen,
-  Beton- und Mörtelmischer, 
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(§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden 
(§ 58 Abs. 2 FlurbG);

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flur-
bereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses 
beeinfl usst oder von ihm beeinfl usst wird;

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen Rech-
ten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur 
Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung 
solcher Grundstücke beschränken;

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG 
bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 
FlurbG);

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder 
Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 
FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der 
Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben 
(§ 56 FlurbG).

III. Teilnehmergemeinschaft und Unternehmensträger 
Gemäß § 16 FlurbG bilden die Teilnehmer die Teilnehmergemein-
schaft. Sie entsteht mit dem Flurbereinigungsbeschluss und ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Die Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens 
führt den Namen

„Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung OU Eutzsch““.
Sie hat ihren Sitz in Eutzsch.
Träger des Unternehmens „B 2/ B 100 Ortsumgehung Eutzsch“ im 
Flurbereinigungs-verfahren ist die Bundesrepublik Deutschland, 
Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch das Land Sachsen-An-
halt, dieses vertreten durch die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-
Anhalt, Regionalbereich Ost. 
Der Unternehmensträger ist gemäß § 88 Nr. 2 FlurbG Nebenbetei-
ligter im Sinn von § 10 Nr. 2 FlurbG im Flurbereinigungsverfahren.

IV. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen können, 
sind innerhalb von 3 Monaten bei der zuständigen Flurbereini-
gungsbehörde, dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Anhalt, Ferdinand-von-Schill-Str.24, 06844 Dessau-Roßlau, 
anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG).
Es kommen in Betracht:
a) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehö-

renden Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten 
oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung 
solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken, z. B. Pacht-, Miet- und ähnliche 
Rechte (§ 10 Nr. 2d FlurbG);

b) Im Grundbuch einzutragende Rechte an den zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücken, insbesondere Hütungs-
rechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrechte, 
Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw. die vor dem 01.01.1900 
begründet sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch 
nicht bedurften;

c) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder 
das Liegenschaftskataster übernommen sind.

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde in-
nerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr 
zu beteiligen.
Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachge-
wiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Ver-
handlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG). 
Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes 

- Rasentrimmer/Rasenkantenschneider,
- Vertikutierer,
- Schredder/Zerkleinerer (sog. Häcksler),
- Freischneider,
- Grastrimmer/Graskantenschneider,
- Laubbläser,
- Laubsammler.

Das Gesetz über die Sonn- und Feiertage schreibt fest, dass Sonntage 
und die gesetzlich anerkannten Feiertage Tage der allgemeinen 
Arbeitsruhe sind. Öffentlich wahrnehmbare Arbeiten oder Hand-
lungen, die geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages zu stören oder 
die dem Wesen der Sonntage und gesetzlich anerkannten Feiertage 
widersprechen, sind verboten.

Wir weisen daraufhin, dass Verstöße als Ordnungswidrigkeit mit 
einer Geldstrafe geahndet werden können.

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER BEHÖRDEN

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt

Landesverwaltungsamt    Halle, 08.05.2012
409 - Obere Flurbereinigungsbehörde           
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

Flurbereinigung: Ortsumgehung Eutzsch
Landkreis:  Wittenberg
Verfahrens-Nr. : 611-17WB4018

 - Öffentliche Bekanntmachung -
Flurbereinigungsbeschluss

A. Verfügender Teil
I. Entscheidung
Gemäß §§ 87ff des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), wird hiermit das

Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung Eutzsch
im Landkreis Wittenberg

angeordnet. 
Das Flurbereinigungsverfahren wird nach den §§ 87ff FlurbG vom 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, F.-
von-Schill-Straße 24, 06844 Dessau-Roßlau, als Flurbereinigungs-
behörde durchgeführt.
Dem Flurbereinigungsverfahren unterliegen die in der Anlage im 
Verzeichnis der Verfahrensfl urstücke aufgeführten Flurstücke. 
Das Flurbereinigungsgebiet des Flurbereinigungsverfahrens umfasst 
eine Fläche von rd. 600 ha und ist mit dem Einwirkungsbereich des 
Unternehmens „B 2/ B 100 Ortsumgehung Eutzsch“ identisch. 
Die Grenze des Flurbereinigungsgebietes ist auf der als weitere 
Anlage zum Beschluss gehörenden Gebietskarte des Flurbereini-
gungsverfahrens dargestellt.

II. Beteiligte
Am Flurbereinigungsverfahren sind gem. § 10 FlurbG beteiligt:
1. als Teilnehmer die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet 

gehörenden Grundstücke sowie die den Eigentümern gleichste-
henden Erbbauberechtigten;

2. als Nebenbeteiligte:
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grund-

stücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen werden;
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land 

für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten 
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muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristab-
laufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegen-
über die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung 
außerhalb des Grundbuches (z. B. Erbfall) unrichtig geworden sind, 
werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse 
beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung des Grund-
buches hinzuwirken bzw. den Aufl agen des Grundbuchamtes zur 
Beschaffung der Unterlagen für die Grundbuchberichtigung mög-
lichst ungesäumt nachzukommen.

V. Einschränkungen
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Un-
anfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes gelten gem. § 34 Abs. 1 
FlurbG folgenden Einschränkungen:
1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 

der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen 
werden, die zum ordnungsmäßigen Wirtschaftsbetrieb gehören.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. 
Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt 
werden.

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne 
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnah-
mefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des 
Naturschutzes und der Landschaftspfl ege nicht beeinträchtigt 
werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden. Andere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung 
von Reb- und Hopfenstöcken bleiben unberührt.

Sind entgegen den Vorschriften zu 1. und 2. Änderungen vorge-
nommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so kann 
dieses im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die 
Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gem. § 137 
FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung 
dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu 3. vorgenommen worden, 
so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpfl anzungen anordnen 
(§ 34 Abs. 3 FlurbG).
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Aus-
führungsanordnung bedürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde im Einvernehmen mit der Forstauf-
sichtsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG).
Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbe-
reinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt 
hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen 
der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu 
bringen hat (§ 85 Ziff. 6 FlurbG).
Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungs-
behörde berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung der 
Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem 
Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.

B. Begründung
Das Flurbereinigungsverfahren war antragsgemäß einzuleiten, weil 
der Antrag zulässig und begründet ist und auch aus der Sicht der 
oberen Flurbereinigungsbehörde die Durchführung eines Flurberei-
nigungsverfahrens nach § 87ff FlurbG geboten erscheint.
Im Flurbereinigungsgebiet liegt das zum Bau vorgesehene Unter-
nehmen „B 2/ B 100 Ortsumgehung Eutzsch“. 
Die Enteignungsbehörde hat die Voraussetzungen für das Vorliegen 
des Enteignungsrechts gemäß § 19 FStrG geprüft. Das Planfeststel-
lungsverfahren gemäß § 17 FStrG ist im Juni 2011 eingeleitet worden. 
Am 21. Juli 2011 hat die Enteignungsbehörde beantragt, für diese 
Maßnahme ein Flurbereinigungsverfahren gem. § 87 Abs. 2 i. V. m. 
Abs. 1 FlurbG einzuleiten.

Durch das Unternehmen werden im Flurbereinigungsgebiet länd-
liche Grundstücke in großem Umfang in Anspruch genommen. 
Darüber hinaus werden durch das Vorhaben Durchschneidungen 
wirtschaftlich zusammenhängender Flächen eintreten, wobei 
unwirtschaftliche Grundstücksformen und – größen entstehen. 
Des Weiteren wird das vorhandene Wege- und Gewässernetz in 
Mitleidenschaft gezogen. Derartige für die allgemeine Landeskul-
tur entstehende Nachteile können nur durch eine Neueinteilung 
der Grundstücke vermieden werden. 

Das Flurbereinigungsgebiet wurde so begrenzt, dass der Zweck 
der Flurbereinigung möglichst voll kommen erreicht wird (§ 7 
FlurbG).
Bestimmend war bei der Abgrenzung ferner, dass die wesent-
lichen planfestzustellenden Anlagen erfasst werden, die durch das 
Unternehmen in der weitgehend geordneten Flur entstehenden 
landeskulturel len Nachteile bestmöglich ausgeglichen und das 
Wege- und Gewässernetz möglichst zweckmäßig gestaltet werden 
können.

Die Flurbereinigungsbehörde hat die voraussichtlich beteiligten 
Grundstückseigentümer gem. § 5 Abs. 1 FlurbG über den Ablauf 
und den besonderen Zweck eines Flurbereinigungsverfahrens 
nach § 87 FlurbG und über die voraussichtlich entstehenden 
Kosten und deren Finanzierung in geeigneter Weise aufgeklärt.
Die im § 5 Abs. 2 und  3 FlurbG bezeichneten Behörden, Kör-
perschaften und Organisationen sind gehört und unterrichtet 
worden. Einwendungen, die geeignet gewesen wären von der 
Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens Abstand zu nehmen, 
wurden nicht vorgebracht.

Die im § 5 Abs. 2 und 3 FlurbG bezeichneten Behörden, Körper-
schaften und Organisationen sind gehört und unterrichtet worden. 
Einwendungen, die geeignet gewesen wären von der Anordnung 
des Flurbereinigungsverfahrens Abstand zu nehmen, wurden nicht 
vorgebracht.
In diesen Anhörungen wurden keine Einwendungen gegen die 
Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens vorgebracht, die einer 
Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens entgegenstehen.
Die Voraussetzungen für die Anordnung eines Flurbereinigungsver-
fahrens nach den §§ 87ff FlurbG liegen somit vor. 

C. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim 
Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) erhoben werden.
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem ersten Tag der Bekannt-
machung. Für die Wahrung der Frist ist das Datum des Eingangs 
des Widerspruches beim Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) 
maßgebend.

Im Auftrag

Wöckener       
 

Der vorstehende Flurbereinigungsbeschluss mit dem Verzeichnis 
der Verfahrensfl urstücke sowie der Gebietskarte liegt
-   in der Stadt Lutherstadt Wittenberg, Lutherstr. 56, 06886 Luther-

stadt Wittenberg
-   in der Stadt Kemberg, Burgstr. 5, 06901 Kemberg
-   in der Stadt Jessen (Elster), PF 57, 06914 Jessen (Elster)
-   Stadt Coswig (Anhalt), Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt)
-   in der Stadt Zahna-Elster, Rathausplatz 1, 06895 Zahna
-   in der Stadt Bad Schmiedeberg, Markt 10, 
 06905 Bad Schmiedeberg
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-   in der Stadt Gräfenhainichen, Markt 1, 06773 Gräfenhainichen
-   in der Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Franzstr. 1, 
 06785 Oranienbaum-Wörlitz
-   Gemeinde Niedergörsdorf, Dorfstr. 14f, 14913 Niedergörsdorf
-   Stadt Treuenbrietzen, Großstr.105, 14929 Treuenbrietzen
-   Amt Niemegk, Gemeinde Rabenstein/Fläming,  Großstr.6, 
 14823 Niemegk
-   im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, 

Kavalierstr.31, 06884  Dessau-Roßlau

zwei Wochen lang nach seiner Bekanntmachung zur Einsichtnahme 
für die Beteiligten während der Dienststunden aus.

Im Auftrag

Friedrich

Gewässerunterhaltungsverband „Kremitz-Neugraben“

Öffentliche Bekanntmachung des
Gewässerunterhaltungsverbandes „Kremitz-Neugraben“

(Körperschaft des öffentlichen Rechts)

In der Zeit von Juli 2012 bis Februar 2013 führen der Gewässerun-
terhaltungsverband „Kremitz-Neugraben“ sowie die von uns be-
auftragten Unternehmen die planmäßigen Unterhaltungsarbeiten 
an den Gewässern I. und II. Ordnung sowie an den Hochwasser-
schutzdeichen innerhalb des Verbandsgebietes durch. In wasser-
wirtschaftlichen Bedarfsfällen (zur Sicherung des Wasserabfl usses 
oder der Hochwasservorsorge) muss die Gewässerunterhaltung 
auch außerhalb dieser Zeit erfolgen.

Im Sinne der Regelung des § 41 Abs. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I Nr. 51 S. 2585 v. 06.08.2009) in Ver-
bindung mit § 84 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.2004 (GVBl. 1/2005, 
Nr.5 S. 50) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19.12.2011 (GVBl. 1/2011, Nr.33 ) kündigen wir die Durchführung der 
Unterhaltungsarbeiten und die damit verbundene vorübergehende 
Benutzung der Anliegergrundstücke an.

Gemäß § 41 WHG und der §§ 84, 97 und 98 BbgWG haben die 
Eigentümer, Anlieger und Hinterlieger sowie Nutzungsberechtigten 
der Gewässer, Deiche und Vorländer zu dulden, dass die Unterhal-
tungspfl ichtigen oder deren Beauftragte die Grundstücke betreten, 
befahren, vorübergehend benutzen, Kraut und Aushub ablegen, auf 
den Grundstücken einebnen und aus ihnen bei Bedarf Bestandteile 
für die Unterhaltung entnehmen. Sie haben ferner zu dulden, dass 
die Uferbereiche im Interesse der Unterhaltung oder der naturnahen 
Entwicklung der Gewässer standorttypisch bepfl anzt werden.

Es besteht die gesetzliche Verpfl ichtung der Grundfl ächeneigen-
tümer und –nutzer, die Uferbereiche als Uferschutzstreifen so zu 
bewirtschaften, dass die Gewässerunterhaltung und –entwick-
lung nicht beeinträchtigt wird. Die Breite der Uferschutzstreifen 
(Uferbereiche) beträgt bei Gewässern II. Ordnung 5,0 m von der 
Böschungsoberkante landeinwärts und an Gewässern I. Ordnung 
10,0 m vom äußeren Deichfuß ebenfalls landeinwärts.

Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäune, feste Koppeln oder 
Gehölzpfl anzungen) in und an Gewässern oder den vorgenannten 
Uferbereichen ist gemäß § 87 Bbg Wassergesetz durch die untere 
Wasserbehörde des betreffenden Landkreises genehmigungspfl ich-
tig.

Unabhängig davon dürfen solche Anlagen die Gewässerunter-

haltung nicht mehr erschweren, als es den Umständen nach 
unvermeidbar ist. Zudem müssen Anlagen, die durch technische 
Maßnahmen der Gewässer- oder Deichunterhaltung beschädigt 
werden könnten (wie Grenzsteine, Rohrleitungsein- und –ausläufe, 
u. ä.) mit einem Pfahl, mindestens 1,50 m über Geländeoberkante, 
gekennzeichnet werden.

Für Rücksprachen und Abstimmungen bezüglich der Gewässer- und 
Deichunterhaltung wenden Sie sich bitte an den Gewässerunter-
haltungsverband „Kremitz-Neugraben“, Hauptstraße 23, 04938 
Uebigau-Wahrenbrück, OT Wiederau, Tel. 035365 / 440518, 
Fax. 035365 / 440519, E-Mail: info@guv-kremitz-neugraben.de 

Wiederau, den 31.05.2012

gez. Claus 
Verbandsvorsteher
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görsdorf, Telefon: 033741/697-0, Fax: 033741/72215, www.niedergoersdorf.de, 
E-Mail: hauptamt@niedergoersdorf.de
Verlag: WERBEAGENTUR & VERLAG März
Charlottenfelder Straße 1, 14913 Wahlsdorf, Telefon: 033745 - 50 407, Fax: 50 812
Verantwortliche Redakteure für den amtlichen Teil:
Andrea Schütze/Kerstin Marg, Gemeindeverwaltung Niedergörsdorf, Dorfstraße 14 f, 
14913 Niedergörsdorf
Aufl age: 150 Exemplare
Redaktionsschluss: Dienstag, eine Woche vor Erscheinen
Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen: 
Einzelexemplare sind außerhalb des Verbreitungsgebietes zum Preis von 0,40 Euro 
pro Exemplar zzgl. Versandkosten über den Verlag zu beziehen. Anzeigeninhalt ohne 
Gewähr. Für Anzeigen, Veröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die zurzeit gültige Anzeigenpreisliste des Verlages, die in 
den Geschäftsräumen der Werbeagentur ausliegt. Druckfehler und Irrtümer sind nicht 
ausgeschlossen.



Nr. 08/12 - 6 - Amtsblatt für die Gemeinde Niedergörsdorf



Amtsblatt für die Gemeinde Niedergörsdorf  - 7 - Nr. 08/12



Nr. 08/12 - 8 - Amtsblatt für die Gemeinde Niedergörsdorf


